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Beschluss 

 

 

 

TOP II.15 Einführung einer Versuchsstrafbarkeit bei Un-

terstützung terroristischer Vereinigungen 

 

Berichterstattung: Bayern, Hessen, Niedersachsen, Saarland 

 

 

1. Im Anschluss an ihren Beschluss vom 9. November 2017 ha-

ben die Justizministerinnen und Justizminister erneut die straf-

rechtliche Terrorismusbekämpfung erörtert. Nach ihrer Auffas-

sung besteht eine Strafbarkeitslücke beim Tatbestand der Un-

terstützung terroristischer Vereinigungen, die durch Einfüh-

rung einer Versuchsstrafbarkeit zu schließen ist. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Bundes-

ministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, dies im Ände-

rungsgesetz zur Umsetzung der Richtlinie zur weiteren Ver-

besserung der Bekämpfung des Terrorismus zu berücksichti-

gen. 

 


